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A. Sachverhatt

1 Die Beschwerdeführer greifen mit ihrer Besdıweree die Regelung des § 111 ›::Ies`TbIekern-
rnuniltatiensges-etzee (TKG) in der Fassung des Ändenıngsgesetzes wem 21. [Dezember
200? en. Sie behaupten, dass die in § 111 TKG enthaltene Pflicht der Teiekummmlqatiuns-
diensteantziieten bei der Vergabe ven Rufnumrnern für Telekommunilıiationsanschldsse be-
Stirrırnle persünli-the Daten des Anschiussirıhabers zu ertıeben und zu speichem. st-ein ihren
Rechten aus Artikel B und 10 EM RK verletze.

2 Die Pflicht zur Speictıemng ven persönlichen Daten auch beim Verkauf von sog. Prepaid-
Mebittunkkarten ist durch des ven den Beschwerdeführern zitierte Gesetz vom 22. Jtıni 2004
eingeführt worden. Bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes waren Tetekemmınltıtiens-
dienstearıbieter nur berechtigt. die für das Vertragsverhältnis erforderlichen Daten iu efhe~

=.EFEl.l.I'-Et-~II.'Ft' If.i'nı'ııı'i:rıIiı-ı1_1tn1TIııı.
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- - und zu speiohem. Bei Prepaid-Mobilfunltltarten waren keine soichen Baten erforderlich.
I roh das Gesetz vom 21- Dezember 2007 wurde die P icht zur Erhebung und Speichenıng
cl i Rufnummern. anderen Anschiussirennungen. Namen und .›°l.nschri1't des Arısıchlussinha-
- ~ . bei natürlichen Personen deren Geburtsdatum. das Datum des Veıtragsbeginns und
' lden Fall. dass mit dem Mobiltuıılranschiuss auch ein Mobilíunltendgerät zur verfügung

- wird. auf die Geratenurnmer dieses Geräts in § 111 des Telelrommunilrationsgeset-
z 1-- eingeführt.

I +- nach § 111 TKG erhob-Erlen Üaterlsind nach §111Ahs. STKG rnilåbtaufdesaufdi-e
= -~ igungdu veıtragsverhàltnisses folgenden Jahres zu ldschen. Die Übermittlung der
I 1 = dlrch stiıa iche Steilen ist nur In die in den §§ 112 und 113 TKG ge emten Stellen

- - nur irn Rahmen der jeweiligen gesemichen Aufgaben zulässig. Sie setzt also voraus.
- ~ ~ für die jeweilige Steile eine Rechtsgnindlage für des Übermittlungsersuchen besteht.

4 Ii Bundesregierung akzeptiert. dass die Beschwerdeführer durch diese gesetzliche

5

B. I

R lung betroffen sein It-ünnen. lm Hinbliclt auf die Fteohtsprechung des Gerichtshofs. die
-~ r die Zulåssiglteit einer Beschwerde ausreichen lässt. dass der Beschwerdefülırar durch
d [beanstandeteRechtslage in seinen Rechten aus der Kontrenticn beeinträchtigt sein

rn.sieht die Bundesregia-rung keinen Anlass. die Qpfereigenschaft der Beschwerdeführer
i Zweifel zu ziehen.

D iBeıchwerdeführer haben gegen die beanstandeten gesetzlichen Regelungen im Wege
- - iverfassungsbesctıwerde das Bundısvertassungsgerirzht angerufen. das mit Beschluss

- 1 24. Januar 2012 ıhre Verfassungsbesclıwerden abgewiesen hat (BVerfGE 130. 151).
A = ` ich der Beschvrerdesohrilt ist der Beschluss dä Bund-osvertassui'ıgsgeıicIıts dern
V eier der Bias-chvrerdeführar am 28. Februar 2012 zugestellt worden. so dass die Be-
-i = de beim Gerichtshof fristga-ra›::ht erhoben wurde.

rıtaatlichesRecht und innerstaatliche Praxis

` cl.-.t.*..'.ır.tr _i.r¬l... tu..--'t.; r f -1.1 .r-:_ _' ti.-_. .i:..J.-ır-ı..~;~ r 1.1 15,' ..-l.„t..'1fl.r.,.'_ u
. E

-~ 1 *-1 nt  

f 1 *Ver gıschi srnrlßıíg' Tefekommu íkd wisdrcn e ertrrmgt oder
. . .rı mihw rt und dabei Ruff urh tem oder eriderı Anschiusskınnungın

- r r oder ieieıitomniunika onsınschrrissı niir ven anderen
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vergebene Rı rıumnıım odor andere ånscfıíıısslmnnuııgan beru nfı f,
hıf írdiıåuskurıdhlıvırfahfannaıcn dc- §§ 2urıd H3

1. dia Ru ıummurn und wıdcmn Ansch1usskııınunçın_.
2 dan Namen und um Anscıırifl das Anscıııuaıiııfıını.-ıı,
3. bei narümichen Porsonın dann Gıburrsdı ım,
4. auf Fnstnaizınauvıfüssın auch die Ansıdırñ! des Anscnfm.
5. in Fillun, in denen neben eifıem Mobíffunkarıscmuss
audı ein Mou.ıIfunkun@eräıübıı1a.ssın wird. die Gerıfenıırnrııer
diısıs Gıırıifı: .ıuwıiı
6. dıı Datum dasV 

'mr derFruı±ı':haíIung zu erhıbın und unvunuglich ru spııichem, auch :amy: digg; Bııın bgffigb-
firıhı Zııirıkı níı if f f ıíth dai D füm GGS V s isí bıí økann .- ı›-~ -1 .rıfaß
:ru sømbbcm. Satz 1' gi!! audi. Süııml die Dahn nicht in Tuífnıhmı ıneñthniàsıe (§ 104) - gın

W fd - Üi V fb i lu a ruf wrvıfrüulirrhın Spuicherung nach Satz 1 gut nenn:-nnen r Daran
nach Sırz 1 Nr 1' und 2 entspmchend irdeqıenıpon. dırgımrıi srmıßig einen offen . upänpü-
chen Dienst dercbktrnıııscnun
Pü$Iürbrü1g!urıddıbıiDı'IınnıchSıh 1 Nr 1 und2e!h ~bI. ııqâbuiiırıdiı Sfı ıdur' I
Sai: 1' Nr. 1 diıKınnımgandereIeIrtrurıischenPusUüc†ınrundnn diıåtı ıdusa ¬.
nach Sam 1 Nr. Zdurlnnabordaanh rmıßızıfım Poıdfmmsr W rddem Vnrp jcmatın Sırz 1'
ndır Sau 3 a-im Arıderung bekannt, hat erdíe Daten umufzüglich zu tııriarı gım- in die Zusam-
merırhang hal der nach Salz 1' vuıμ ıbrrfırı bisher

b nicht if øbww Dawn zu eıltleben und zu speichem. scıfırn ihm ıínı Erhıbung dur I . ohne
bcso demn Aufıınrıdmüpíıch ür. Für das Auslnurz svarfıhmn nach §1'f3 ist die Form dur
==-'wv ø frıisrııfø l

'Ä

ll

à å
üb fä

å
{2jBødıBnt$ıt:hd0:DinrısInanbiıtırnaı:hAbsıí2 1' Satz 1' adırßatråeñnes Veıtncbsp
dur Vırlriıbspı nardiı Damn nach Abs-at! 1 Su!! 1 und 3 unlcrdnn dar! gønanrrtın V
gcn2uudlu.bunw1dn'ıB$9smwidiunnch§95am banın Dıtım
unvenug ch dem [Diensteanbieter zu ubemıitıeln." Absatz 1 Sau 2 gilt nıııspmıhınd. Satz .- auch
far baren aber Anaemnyan. .wma sie uam vımiıuıpınmr im Rınmın der awcnen G ~ _ n.
ııviukfurıgf zur Kenntnis galangøn.

ri.. hal

~- trun-.=--'5

(3) Fur Vemaçsvema ııissa. die am Tage des Inmınıro ıns dieser vnrxciırin burıñs ha ~~ . müs-
sın alınıhıåírrnıınnñbsafr¶Sıí?fada~rS~ıtZ3-luß&ríndenFålı|endß*sAb~$aL: s1 '-› Jnícht
nachtf glícheıfıobennerdcn.

fl) Din Dillon sind mii Ablıuí dus auf díıı Bıındigurıg das Vurfrıgsıaı aftnisses føıl iende Render-
jahms zu kuchen

{li} Eine Entscfıidiμııng für diı Dıtınıufııbung und -.ıpıiızhırung wífn' rııinhf gewahrt
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f - ıhnnıhh :rugangiicfre Tn-iafkurnmunüıı unsdiensm erb bgt hat dia nam § 111 Abs. 1 Sau 1.
3 -f 4 und Ans. 2 ørnobının Daten unmnuglích in Kundnndaliınn .cu spıı'::nı~m, in die auch Ruf
n mum und Rufnummemknmfrıycnto. nur :ur uııåırın Vennafktung oder sonstigen Nutzung an
a --~ Anbieter von Tılıknmmuníka onsdiensfen vømobøn wııdırı. suııiı bei portíoıtefı Rufnum-

Fof efungskcnnurly auf.:un hnıın sirıd. Der Vefμ chfntn kann nı l niııır andıırı
_. nach Mnßy hø des § TI dns Bundnsdafen-scnuíz øsøtlnâ bmıııilrapın. diı Kuııdnndafninn :fu
n. Far um Bıı :.~nr:gung und Löschung auf m um Kunuınuırıien uesııeicherten Garen pm § 11:
lzISı1z4 u dába 4 ønfspıü-ı1: «0nd.In Fifiınpüvfiefñuf u rumninmsinddià Rufnunımırund

d- Uynhöfi e Pnftiırunpairınnung emfnnch Abíauf des Jahn: xu dis dem Zcítpunkt fnfgt.
Z ~- mdın unıumnıırwfederønderl ctznnlrıibıfrurüokgıgıbın wurde, d&m$ıíGUfSPf 01'íC
.c .- toi!wnnziırı war Der Vefp ıcnlnfı hinzu dass

H.iı

1. -›- Bu.-ıuwıuıyıf f f jederzeit Garen aus um Kunuımrırıiın ıımına rıen im :mana anrufen

2. - ratuuf von Damn unııf vımınaung unwusmnaıç-er Anfraqoaaıan aan: ab sum mm: mu
- rtnburıfunklinn eıfnlgen kann.
ı Vırp ıbhtıılu und snıšrr Beauftragter haben durch fıchniscne und ofnanıšatonsdm Maßmnhmın
. usíulíıen. daß ınnırı Abrufe nicht mr Knnnlnís gcía ø kónnnn. Die Buııdısııırzıgvıınfur darf
F aus dan Kunuıııdırefen nur abrufen. suıwıı die Kmnmu dır Dara.-1 ırfonderf-ich ist

1. -' dıuvcffuígungvunürdnungswidfígknímnnachdiısımßısatzodernacn dem G søtrçayen
›- utemnl ultbeuwzm.
2. dıieEr1edigunçvunAuskunnsaraudmnderinAbsatz2gw1annıunSinnen.

muumnuıs1ınıpmnunvmagı›aı.immımı=ıuııuAnmm±mımmnwDamnbuw gL
- uon gfıDumnl sdıtsieunverıügIich:diı:gHtmchn±rdieBımdesnetragcn!urfürdnnAbmf

- rennachSatz?Numrnır1.

['2 Ußhrn ülüid uiiüíâ dihi l íiñbnlh 1' ß fd n

1. › - Gericnmn una sıfıfvırruıgungsbenørden.
2. ! POíı2m`ıı1:lIzı.ıgsbeh fdøn 6&5 BUHGBS und dm' Lånd r für Zwıclırı dir Gefnhrurk b thñ
3. - mZamrriınıärıırumt und den Zorffanndungsämtım für Znıcíra ıírıcıs Strafverfahrens sauna dem
Z f fir.-ıinıılamt zur Vorbomiturıg und Duııznfüh.-ung von Mzıßnahman nach § 23a das Zdffıhndııngs-
I Iyøs slzas.
4- '=- V ff8 $-'I §$$c='fUt2h0ndrü9n dns Bundıs und dur Lmıdar, dem Abfscnrnndmnäl.
«-- Bundesnam ricnlnndiıınsı.
5. - - Nnlrufabfrıçıstılbnnıciıš 103$=0wIbd&rA.bfr*ü§1fu$InIín!ürdíıRıı 1wnmır124i2l,
6. - Bundısınsnırr fur Finanzdíenstícılsuınysaufsıcfrt suwiı
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?. den Beh fden derlnıllvcrıeattung für die in § 2 Abe. 1 des S-cnınrurzartıeitebekempfu ~ ~r ~ Lace
genannten Zwecke ünur .runtrarı Abrrıgıererten
nach Absatz 4 paerzn erteilt. .unweit die Ausltttnfte zur Erfüttung ıhrer gesetzlichen r = 1 erfur-
denicn sind und die Ersuchen en die Bundesnetzagentur im aırtnmetisie en Verfahren r ›~= = ~ wer-
thn.

(3) Das Bundesrntfnsrenum .für mruermn und Tıennorngie wire ennecrıtıgı. nn Etnvımınm . mir dem
Btrndesiıanzlerıımt. dern Burıdesrnrníäerítrm des Innern. dem Bundeenıirlrbferiunı der iz. dem
 mmder Fínenzen sowie dem mder Verteidígtnıg eine R ırıırcırızt-
nung mit Zustimmung das Bundısrıtee zu erteeeen, in der geregelt werden

I. die vıısen ichen Anfnrdemngen -en die tecnnıec en Verfahren
ıı) zur Übermít ung derEr$uı':nen an dae Bundesnetzagentur.
DJ zum Abruf der Daten durch die Bundesnetzagentur ıren den Iremríıcrıtıtın umschließt' - rfürdie
Abfrage zu ırıınırendenden Detene-r1en und
c) zur Ühırrnittturıg der Ergetınrsee des rlbrufs von der Bundesnetzagentur en die G' ~ - - -- Stet-
len.

2. die Ztr bee hterıdøft  rıhdemwm_

3. für Abrufe mit urıvcttsfindigen Abfregedeten und für die Suche mittels einer Ähnticnenfu . I n
ey die Irtirıdesterıricrdcrungen an um unınıng ner ernrugebenuen Daten zur m grmner -. uen Be-
äılirnrrıung der gesuchten Ferä ..

er die Zeichen. die in derrlefrnge vcrı-ırnndet werden
C)A en den Eins-ef? snrecnlefcàcrıscha tiırher trertunrın. die geıırehríeísten. -- -- unter-
schiedliche Schreibweisen einen Persennn-. Straßen- oder Drmnemenc comic Anweicn - . um
Srch aus der Vnrfausczrıurıg, Aueteaeung oder Hrlffzu iyuflg lrnrt Nnmensbmstnrıdte en e - . r _ in die
Suche und des Suchergebnis einbezogen werden.
dj die zutässige Menge der an die Burıdenrıetzegenfur zu (tbennittetndcn Anhıurtdete ' . - '
4. nur ıewermenu von Absatz 1 Sau 1 aus Gründen um vımäruıtı-mıßıíqfken keine Ku -› rum
fttrdes autcrnatrcıicrte Aırskıınttsuerfanren ırnrnetten rmres; .in diesen Fetten gıtt § 1 ft Ab.-ı 1 Setz 5
entsprechend.
tnı Übrigen Rünnen in der Fcmrttnung auch Erhsıcrrränkungerı der Abfregemügtícnkert für -› - Absatz
2 Nr. 5 bis 3' genannten Stetten nur den für diese Stetten eıfcrıttedíctren Umfang gerngıtt -- - _ Die
tıcnniscnırı Errızıttıeifın den eutcmetıeierten Abnrfverfanrens gıbt die Bunueenetzege - in einer
unter Beteifíyurlg der betrolfcrıvcrt Verbände und der berechtigten Stetten ru ererbeít -~ Techni-
scnen ietıttinrø mr, dıı tıır odarran den Srencder Technik enzupassen unuvun uar u -- tze-
gerttırrin ıinrıcrn Anıtstıtatt tıeılıiırırrt zu rnııunen tet. Der Vım ictlfe e nach rlbıstttz 1* und -- -~ - `
run srırtın nının die Anroruemngen der Technischen Ricrımıın spätestens um .reer ne .› renBe-
kennrrrıectıung zu erfarren. Nach dieser gestartete nıınget eie tecnntsetıe E - tungen
müssen un Fan» um .änuırung uır Rnıfrua-«re sμıresrens drei Jahre nnen aemn mn-n uıı gu-
endenen Arrfcrderungerı erfutten.
(4) Auf Eräucnen der rn Absatz 2 genannten Stellen het die Bundesnetzagentur die ent -- - - nden
Datensätze aus den Kundendateren nnen Absatz I atızururan und en die ersucnende Ste - zu über-
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-- n. Sie pniit die Zuieseigkeit der Uberrnittitrng nur. soırııit hierzu ein beettntterernnttısu besteht
I ~ Irerenfwertung für ttiı Zuieeefykeit tier Ütıırrnitftu y ff

1 › den Fättencñcsåbe tzee 1 Setz ?Nummer t die Br-mdıceıftetzagenturuntzt
2 den Fetten des Ansatzes 1 Satz ? Nurnrner 2 die tn Ansatz 2 genannten Station.
I - Bunttee etzagentur prntninaitriert für Zwecke der Detenechutziterıtruttı durch die jeweiís ztrctendigı

bei ,ausm Attmr den Zettaunttt. um auf der Dumnrenatng ttıı Attrurs verwendeten nıtıu, um
Deren, ein die atıruferıde Pereen eıntteutig ttızeicnnendes Datum aıeıııriı die ereuchende

deren Atuıarıtcnen und etrt ein ınaıenenau Person einuautig t›ıt~eit:enenttes Datum. Erna
ungder tmfür endete Zwedtn :St unzutissig. Die Prnteiteiidaten sirıd nich einem

J zu hät-'fre

tt'I7'

*lle-*_

r rf vıtpntuırete man Ansatz 1 hat ate rechntacnaa voreıhm.-mn ta seinem varantnenungstzı-
- - auf seine Keeten xu trettfen, die für die Erteıtung der Auatrtrntte nach dieser 'ırurecrırin erfercterticir
` Dazu gııttören euch die Anschaffung der zur Sitheräe wrg der Vertretrtichtreii und des Schtttzee
= ntıereehtígten ZUgn en ırfcartıiertichen Get te. die Ernrichtung einen geeigneten Teteiremrnuniiır
' ¬- nscittusseaund die Tertnehrne an dem gear.-htauuertan Benutzereystem een-in diı tıurınde Be-
« fr I r dieser Unrftehwrtgerı nach Mı geben der Rechletırer r nurtg und der Tedtniß en Ritthtit-
S f ntuau 3 Eine Ente:- uıgung ruf im tıutamaastanaa vıfrıtıua «nette Austtenea wu .-.tan

tr =~- teten netıtgımänn.

. M 

rf ßefueaananemaßtg Teertunmuatxıtm autatme ertmat auat uam aarrnaeı maaaeı
r- Absetzen 2 die nach den §§ 95 und tft erhobenen Deren nach Maßgabe dieser Vnrnr trftt zur

' ng von Ausiıunttspftietıten gegenüber enn in Absatz 3 genannten Statten verwenden. Dies gıtt
ter Daten. mittets derer der Zugriff auf Endgeräte unter auf die in diesen

tenoder man-un niumtictı getrennt eingesetzt wentten. geschützt ıırirnt. Die in eine Auskunft
~ menden Deren dürfen auch ınnınd einer zu einem ttnstirrımren Zeitpunkt zugewiesenen

etprututtait-Ädresse bestimmt werden." niertií-r ttürtan Vertıreiırsdeten auch automatisiert ausge-
t ıuerden Für uiı Auetarntteertettung nach Setz 3 sind semttıcnı untırnenmensirttemen Datirt»

- f zu

e'Hrn1513131"

(2 -r Auatrunn dert' nur ertaitt uırtten. aeırıreit eme tn Atıaetz 3 genannte Starte dies in Tetrtferm im
tt › trıtt :um Zweck dır veıfugtrng Iren Stranıten oder zur Arm-unt vun Ge
te nfttrttıe erfınttiene Sicherheit oder Orctnung oderrürdiı Erfuttung dergesıtztictıen Aufgeben der
in I r tt 3 Nummer 3 genanntın Sretierı unter Angabe einer gesetzticnen Bestimmung ırenangt. die
"71"Ef h n fifl fffi fii gınetnmenenüntenıne btenartdereó en ictteund
n' Iöffentiiche Stetten durtien Daten nach Absatz 1 nicht utıemtittett wenden. Bei Gefetır im 'ırerzug
-- die Ausıirunn euch ertetft nur-den, wenn :tes Vertengen in antterır Ferm gestettt wird. in dal:-stem

F FSI des Vırtı ne unvırzüareh nacntfeancrı in Texte:-im .tu aeetatigen. um vırıntueıam rer att
Z t-test Ausirun tıvertengurtu lrıgın die tn Ansatz 3 genannten Stetten.
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(3,1 Sre en irn Sinne des ßssaıııs 1 sind
1. dıc für die 'lferfrsılgung vun Slnıllısın oder ürdıwriyswíd gkeiten Zuståndıbın Bııhómbn;
2. diı für díıı Abwehr vun Gefahren für die öffen iche Sıblıerheil oder Ordnung zusmndıgun : hüm'en.'
3. das veffıssungescfıuızeeııoraen ses Bunaes una auf Länder. ew nı aıfısem Aesch' - e um
der Bundesrıechridilefldıcnsl.

(4) Deqnniyo, der posch lsmißíg Tılık ınmu íkeííofısdienste efbrírryf nde: damn mifwiıricf ' - die ru
bıauıkunnımın Deren ımvarzngfich und vousısnaıg zu üeefmmaın. um das Aussun .. en
U ' GIB ÄU$ u fl$H1i \'.Jng hlbln di! Vlíp iü f fü QBSIBFIUÜGF G80 Bc ü øf n supi; ı . 3131]..

schvııipın xu wıhrın.

(51 Wer çescsefrsmeßıg reıenemfrıunfna ensdiınsıı ıro.-ing: oder dann mnıvm. ns: - ' › semım
Vernnnva urlgsbemich für die Auskun sırfıiung er :>›"defííchen Varkehrungıen auf sıínı ~- zu
Ins-flen. War mıhr als 100 000 Kurıdın her, hat fürdk Entgfegennafımu der Auskun svarl - .rı smıie
für div E ıiww der r sß fisr Auskunna eine gesieberre efe remserıı smnmsrene na . = gabe
der Technrlschen Rich ınıs rııeh § 1' 10 Absatz 3 bemíl'-ruhøllen. dumh die auch din yoga ~ - . Kermi-
nfsnınmı an Dırın dumh Unbefugte gesfchene Übertragung gewsnrrıısıır ef. Dabei ist - . r Same
ru tragen, dass jedes Auslwnftsınerlangefı durcfı sinn vının ı-of .iı:fıe Feaıkm auf E,-'nn . pg um in
Abs-.111 2 gmıanntın fı:ırrnaı'ırı Vnnıussılzungın gıepf ' und die weitem Bısafb ihm du - lngıns

Seit 30. Juli Z f
(ln ıı'Iıı'Fısıı.ııng du Gıııtzıı vom 26. Juli 2018, BGBI. I S. 1818)

 @

~ -m ~..e n r - M «+1. e-1 ......„. -i., es EJ.,

ff) Wer gescnáftsmäßıp Teføknmmunılıatiensdiınsfı ıı-brirıgfoder daran mitwimr und - =.- ' nurn-
mem oder .indem Anschıfusskennunyen vergibt oder Teíekümmunika nnsınschfüsee fur -- anderen
vemebene Rııfnummem cds: arıdıırı Arıschfueskınnungıen bemitste t, hat für die A -¬ rfenrnn
nach den §5 112u d H3

T. dm Rufnummam und andırvn Anschlusskınnurıgın,
2. den Namen und die Anschrift des Anschlussinhabers
3. bei naıümcnen Personen deren Gebunsdsıum.
4 bei Festnerrenschlıfßsan auch die Anschnit des Anschlusses
5 in Färıın, in dının neben einem Mobilhınlnunscf uss auch ein Mobifunkerıdgefat über! ~- wird.
die Gemrenummer dieses Gerätes some
6. dis Datum das ifırtrııgsbıgılrıns
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- - Freiscneirung zu erhaben und unveız gücn zu spıiııhım, aueh soıvefr diese Daten für ee1nıb~
-- Zwııcııı nıi.-:.-hr ederdenicn smc1.- das Dırum des vertragsendes :sl bei Bıkınnmaden ebenfaifs

z - iønem Sat! 1 girl auch. seinen die Daten n.ıir:n11`11 Tı nıhmınfıııeidınisse (§ 104) cirvçetragın
H- n.Be: 1111 Venue berehften Mob furıkdhnsfın is* die Rı'ch1ígke~1`1 der nach Satz 1 ınnnbının

I 1 11wer c1ırFı-ıisıcııefrung zu üeerprüfın durch

1 - -ga ıinıs Ausweises im Sinnıı das § 2 Abs-ut? 1 des Persanalausınısgısıırzıs.
2 0flaçeeir10$PassısünSinnede$§1Ab$a1z2dısPısıg=ese17e$.
3 0111190 ıinıs sııfıstıigeıı gültigen am ichın Auswııisıs, der ein Li thlbıid des Inhıbırı enfhafr und

- - rn die PBH- und Ausıvıisp íchf im Inland erfüllt ıınrd. nnıu inshısarıdııım auch H11 nach üusíån-
- ~ rächen Bestımmungın ınenkennter oder zugelassener Pıss. Perseneleusıı-ms oder Pass-
-› =- Auiıııisırııırr Hlhft,
4 -- age eines Aufentnarlstftıís,
5. 011a-ge eınıs Ankunmınechnıeíses nach 5 6311 Absatz 1 des Asyigıeserres oder einer cscneını-
- - üeır die Aufenrheäsgesreııung nach § 53 Absatz 1 des Asylgesetzes.
6. -- geeher nschıfnııiıung ıiberdíe Aussetzung c1erAbschiıhurıgfnıch§60a›41b$ 1z4desAu!-

1 allspnseizıs oder
1'. oriıgı eines Auszug: aus dem Handels« ødıır Genossenschaftsregister oder einını vırpııichba-

. m íchenRegıšlnı' 0:101 Vırrıiıthnis, der GmWU w udır r
. . ı - umenle oder dumfı Eínsitrhtnehme in diese Rsgılsfırodıır Verzeichnisse und Abgleich nur den

1:1 ınfha ınen Daten, sofern es si r bei dım Ansshlussıíııheber um eme Jurıstıscnı Fıımın oder
“ ¬- - - se schü handnfl
~~ 1!du Üalın 111 den mmehsgtcn Üøkumınlın 1:-der eirıgesehemn Rcøislnm udıır Lfırrııic-.hnfssen

n :mm una. Die Überprüfung um auch dureh andere gemynerı vıffınmn erfeIgen_- die Bundes«
-. agentur aeg: nad: mnemng dereerm enen mıfsı damn vmugmg im A1ms1›1a111esr. um

Vırfıhrın sur Übevprüfung gıoignıt sind. wobei ßeweäs zum Zwecke dır rdınh ke on ver
ıftung der v'e!If2'±¦1Irc:›*ı vırıfnhınen Mebäfunkdåenslloisıung ıírı Dnkunıent im Sinne des Salzes

HU!!! l fdøn muss. Bei dar Über-prüfung 15! dıiı A11 dıâ 0í !IBS 'ı'2†Bn Vørf hr ni .ru

`nerμn'1fuf›g mirrers eines üenumımıs sn Sinne des Saırzes 3 numnm 1 1:1; s s.-hd fenıemnga-
u M Nummer und ıuesre ender Stelle zu .meıi:hım. Für die Identífízienıfıg anhand ıinıs ehm-

raınıiriısnsfııweisesnacn §11: .-_-1“ Pmmeııusweseeseuıs neırnısı § 1aAı›sa1z sees
nthaftsgeselzıs gif § B Absa 1 Satz 5 du Gaíohvılscfrcgesctzes ınlspmdıend Für das Aus-

r ıhrı-rınach § 113 :sl diıı Fønn derüallrnspeılc øruııg frıinısíalft

..IIL)ÜME-I*
ri.HÜ

1 › ' ` Vsrp íchlung sur unverz gíicnen Spıichırung nach Absatz 1 Satz 1 gm' hínsích ıich der Damn
n f Ansatz 1 Sıfr 1 Nummer 1 und 2 entsprechend für dırgiınıipn, dargescfråftsrni ig man aßen!-
1 ıueän9hehen0iens1dırebknen1schenPesıımnng1unddesmnı nneehAbsaa 1 sau 1
N merf un:12er11ı1:1. wnbeiencııe Stı1IıderDutennacnAbsı±z1Setz1Nummır 1 :1iı›Kennun-
1 -~ èf Bl klmniwhø Pøeffäch r und an die 5111119 das Anschlussiııhalınrs nach Ahsall 1 Satz 1
N rn r 2 dir Jnhab f G05 Bíııkíruni ühen Pü fxhs ±rı`1'1.
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C.

B

(31 Wind dem iferp ıcntotert noch Absatz 1 Sıtz 1 oder hset? 2 eine Änolonzng bnrtannt 9; di'
Daten urnforzügrtíctr zu bı1n'r:f1tr'gıın. ln diesem Zusınınrennerıg het der noch Absatz 1 Satz ı.ı'p1'1ioh-
toto brstror noch nicht ırhobınrı Daten zu erheben und zu speicnem. sofern ihn: ırirrı E - - ng der
Daten ohne besonderen ftrrfıverırí ntog ch rät

(4) Bediont Sidi (1111 Dronstirnnbiøtirr zur Enbıburrg der Daten nrıclı Absatz 1 Satz 1 und ~ 1 ¬f 2 guys
Drittnn.b1ıtbtornirdiıEr }HungdırP icntennat> å«b$atZ1Sot21uno'At1satz2vı - iolı.
werden dem Dritten irn Rahmen des üblichen Gosdiå sabloufos Ändnmngın der Daten . 1- Ãbsa
1 Set! 1 und Absatz 2 bekannt. hot or' diese dom Diensteanbieter unıferztıgdích zu nberrntrt 1.-

(5) Die Daten nantı den Abeitzerr 1 und 2 sind n1r`1 åbieuf des etn' die Boorrdigung dos - -- gewer-
netmissee folgenden Keiendorjehres zu tosıonen.

re; Eine Entschädigung für die Deterrerneeung uno eoeidıemrrg mie niert: gmsnn.

Anm-
rn 5 112 werden eo.-en :res Äneıro oeoıeen leergrıblı die verweise suf§ 111 angepasst- 13 eriee
unvertlndert.

Zum Gegenstand der Beschwerde

1. gn R m gg gngngmg gmmμnigäQ

Die  msehen in der Verpllictıtııng der Telekommunikationsdion 1 nbintnr
zur Erhebung und Speicherung bestimmter personlicher Daten deswegen eine - --1 ung
ihrer Rechte aus dor Konvention, weil sie schon durch diese Speicherung und die - mitge-
gebene grundsätzliche Moglichkeit für staatliche Stellen. auf diese Daten zuzug - f , ihr
Privatleben und ihre Kommuniltationsfreihoit gefährdet Sehen. Letrlilich behau - die Be-
schwerdeführer, dass Artikel B der Konvention ein Recht darauf enthalte. iederze -_ nonym
durch frei gmlrählte Medien Irommuniziererı zu Itonnen. Ein solches Recht lässt ~ aber
we-der der Konvention. der Rechtsprec'-hung des Gerictıtshofs noch irgendeiner . - _- ._ in-
temationrılerı Nonn entnehmen. Die Argumentation der Beschwerdeführer zeigt zw r ihr Inte-
resse an einer solchen anonymen Kornmunikation auf. begründet dies aber nicht i rechtli-
chen. sondem mit gesellschaftspolitischen Erwägungen. Diese veımogen aber ei achte-
grundlage für ein Recht auf anonynıc Kommuniltation nicht zu ersetzen. nut keine all gibt
ee ein absolutes. also nicht einsotırárıkbares Recht auf anonyme Kommunikation.
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7 E eht den Beschwerde ihrem nicht um die Abwehr übennäßiger Eingriffe in ihre Rechte.
= \'Eem um eine gnindsatzlich anonyme Kommunikation und ein Verbot für staatliche Stei-
l , Kommunilrationsdaten auch dort. wo eı zur Strafverfolgung oder Gefahrenabwehr not-

- - ~- ist. identi zierbar zu machen. Sie setzen in ihrer Beschwerde ihr Interesse an ane-
n fh-er Komrnunilra on absolut. Eine Abwägung mit anderen Rechten ltann naolı dieser .Pir-
Q rnentation nicht stattfinden. Gerade diese Abwägung wird aber in Artikel 8 Abs. 2 der Kon-

ntion verlangt - durch das Erfordernis der „Notwendigkeit in eirıer derrıoltra achen Gesell-
- ` fr. Eine same .tnwagung ist auch P iimi -.-ier ıuıigıreusiaaten der Konven on: Es gehört

den von der Konvention vorausgesetzten Aufgaben der Mitgliedstaaten. die d entliche
S -› rheitund den Schulz der Bürger vor Straltaterı im Rahmen der Konvention so weit wie

- iichzu gewährleisten (a. etwa M.C- vs- Bulgarien. 392?'2i'9B. Rn. 149 fl). Würden die
liedstaaten diese Abwägung venveigem - etwa indem auf jede Moglichkeit zur Verfol-

g von Straftaten oder zum Schutz der oflentlichen Sicherheit durch Emtittlungen im Be~
ri der Telekommunikation durrzh Gewährung absoluter Anonyrrıil:-at verzichtet wird _- eo

qden sie ihren in der Konventionv Schutzpl1ir:htan nicht gerecht.
I

I [Gegensatz zur Ansicht der E-eschıwerdefülwrer ist gerade unter diesem Aspekt auch das
èiı K.u. vs. Finnıane, zamoz. durchaus vergleichbar und in diesem zusammenhang re

1 nt. Dort hat dar Gerichtshof festgestellt (Rn. 49): ,Although freedom of expression and
--= entiaiitv of oorrlntunicationa are primary iıoltaiderati-oris and usela of teleoommunilra-
` :Edand Internet senrioes must have a guarantee that their own privacy and freedom of ear-

r= ` “fii|b f%Pe lB -
't'-ıf im ltr' tz* = in ' *ıit-ill' ' lt"J»'i WÜmiWm f

rights and .' Selbst der nach der Konvention ausdrü-oltlioh gebotene
S utz des Privattebens und der Meinungsfreiheit hat alao gegebenenfalls gegenüber ande-
r r n Erwägungen wie dem Schutz vor Verbrechen oder Gefahren zurückzutreten.

ı1J|_,_:

l

I- i-us folgt. dass es den Mitgliedstaaten grundsiitziiolı möglich sein muss.. zur Verfolgung
- in der Konvention aufgeführten legitimen Ziele im Rahmen der von der Konvention ge-

» n Grenzen auf solche Daten zuzugreifen. Damit geht einher. dass für bestimmte .legi-
ti ate imperatives" überhaupt Daten zur Verfügung stehen. Es kann nicht verboten sein.
I- -- überhaupt schon zu speichern. wenn auf die-ae Daten von staatlicher Seite legitimer

-- se zugegriffen werden darf. Das gilt unabhangig davon. ob die Daten für den technischen
= - - ` b des Telelrommunikationsdiensteanbieters notwendig sind. Wenn die Daten für die
*i 'men Zwecke notwendig sind und für diese Zwecke erhoben werden dürfen. konrten sie

i Rahmen der Bedingungen. die der Gerichtshof für die Speicherung von Daten formuliert
|1 |{a. unten Rn. 32) auch gespeichert werden.
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11

12

2-  111

Die Behauptung der Beschwerdeführer, wcnach die unter § 111 TKG gespeic _- « Daten
.die Überwachung alltäglichen Kcmrnuniltaticns- und Bewegungsverhaltens* e a - -
spricht nicht der Wahrheit. Die Beschwerdeführer verwischen hier die Unterschiede
den zu speichernden Bestandsdaten. um die es in ihrer Beschwerde geht. und ver..
ltehısdaten. aiac etwa der Aufzeichnung 'ren Zeit. Dauer und Partner eines bestim Tele.
fcngesprachs. Bestandsdaten sind lediglich die Daten eines Teleltcrnmuniltatic giımh-
mers. die für die Begründung. inhaltliche Ausgestaltung. Änderung oder Beendig 1 eines
Vertragsverlıältıisses über Telelremmurıilratinnsdienste erheben werden. Dies ein nach §
111 TKG lediglich die Ftufnummem und anderen Anschlussltennungen. der Na - f - die
Anschrift des Anschlussinhabers. das Datum des Vertragsbeginns. bei natürlichen ' senen
deren Geburtsdatum. bei FestrıetzarıschIi;ıssen auch die Anschrift des Ansch ~. .- _- .~ i ie in
Falen. in denen neben einem Irlcbitlunkanscluuss auch ein Mebiifunltendgeret ti I :
wird. die Geratenummer dieses Gerätes. Daten. die wahrend des Kcmmunikati .- ›. angs
anfallen. die sogenannten veıttetırsdaterı. sind nicht Gegenstand der Regelung 111
TKG. § 111 TKG gibt weder den Behcrden das Recht sclc-he Daten zu erhe - ~- r zu
sp-eichern. ncch enthalt er Regeln über die Veraıtıeitung sclcher Daten überhaupt.

3*åä

3";
lni h c ist in diesem Zusammenhang. dass § 111 TKG nicht issıien geıeeen . am
Die Bedeutung der dert enthaltenen Verpf ichtung zur Speicherung ven Daten .-..- ' nur
angemessen beurteilen. wenn zugleich nicht nur die in den §§ 112 und 113 TKG e -. genen
Beschränkungen für den Abruf und die Verarbeitung dieser Daten. scndern auch - = in den
jeweiligen Fachgesetzen ($trafprczessefdnung_ Pclizeige.setze} entrıaltenen ~i _ n Ve-
raussetzurıgen für Datenabruf und -irerarbeiturıg in den Blick gencmmen we - Sc be-
schränkt etwa die StPO in ihren §§ 1DUa ff. die Moglichkeiten der Strafverfolgung - . htirderı
zur Erhebung und Verwertung ven Kcmrnuniltaticnsdaten erheblich. Diese rec -E -›¬ . ich
gebotenen und der Knnventicn entsprechenden Sicherungen sind Teil des - -~± i. Rege-
lungslrempleıres. den die Beschwerdeführer in ihrer Beschwerde nicht vnilstàndig - . ¬ = len.

«í"'T.'I=K=fI-

Während der hier angegriffene § 111 TKG aisc nur die grundsätzliche P icht zur bung
und Speicherung der Basisdaten enthält. regeln die §§ 112 und 113 TKG. welche ff tiichen
Stellen unter welchen Bedingungen Zugn ' auf diese Daten erhalten itünnen. § 1 Abs. 2
TKG erıthält eine Liste derjenigen staatlichen Stellen. die über die Bu - - r - i tur die
nach § 111 TKG gespeicherten Daten abnılen Irtinnen. Sie ltünneı1 dies allerdings r unter
der Vereinssatzung. dass die Daten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben * - - dich
sind. Bei Pclizeivcllzugsbehörden und der Zcllvenıraltung ist die Abnıfmöglichlıeit - . - ränlrt
auf bestinınte Zwecke (§ 112 Abs- 2 Nr. 2. 3 und 7). In § 113 TKG wird die Abruf lichkeit
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14

15

. - ohl hinsichtlich der betugten Stellen als auoh hinsiotıtiiolı der Voraııeeetzungen für den
A rμfnoch enger besblırànkt.

abrufenden Belıörden benöügen wiederum eine Reolıtsgmndlage für den àbruf der
ı -.= n nach § 112 TKG. lm Bereieh der $trafverfolgungsbehorden ist dies z.E. § 1001 StPO.
-- r| den Abruf zulässt. soweit es für die Erfoı¬schung des Saohverhatta oder die Ennit ung
- - Aufenthaltsortea eines Beaohıldigten erforderlich ist. Fur weitergehende Eingriffe. etwa
d Überwachung von Verltehrsdaten. die mit den nach § 111 TKG erhobenen Daten ver-

- - ' werden ltönnten. sind weitere reczlıtsstaatliolwe Sicherungen vorgesehen. so etwa die
i ohtiiche Anordnung nach § 100 b StPD.

I .F Frage. ob derartige Eingriffe im Einzelfeil gerechtfertigt sind. ist aber im Rahmen der
« 'egenden Beschwerde gerade nicht zu entscheiden. Vielmehr geht es hier nur danim, ob

- Staat befugt ist, die Speicherurıg von Basisdaten anzuordnen. um einen reohtsstaatiich
- dicheıten Zugriff auf diese Daten zu den vorgesehenen legitimen Zwecken wie Strafverfol-
g rig und Gefahrenabwehr überhaupt zu Der Gerichtshof hat genau dies, nim-
l'-- dass der Staat gmndsätz ch in der Lage sein muaa. personenbezogene Daten im Rah-

- der rechtmäßigen Ausübung seiner Befugnisse zu erheben. zu soeichem und zu verar-
~ . . stets vorausgesetzt ia- etwa lneber und Saravia va. Deırtaehland. Entscheidung vom
2 .¦JuniZDDB. 5493400. Nr. 122).

I
3 gn Tgtgggggmt gggnvmgj Kgmmgniltgggn

* - era als von den Beschwierdeführern behauptet führt die Verpflichtung der Anbieter aue§
1 1 TKG auch nicht zu einem ,Totalverbot anonymer i<ommunilr.ation". Wie die Beschwerde-
If rer auf S. 15 ihrer Besohwerdeeohrift seibet einräumen. gibt ee nach wie vor eine Vielzahl

v r|Möglichkeiten. anonym im Internet zu ltorrırnunizieren. § 111 TKG betri t in dem von den
='= deführern geltend gemachten Zusammenhang mit den von ihnen geschlossenen
'  rl:mgen lediglich die Vergabe von der jeweiligen Mobilfunldtarte zugeordneten Ruf-

ıtımem. Die von den Besohwerdeführem selbst aufgeführten Mbgliohlteiten zur anonymen
mmunilıationüber lnternetcafes. Proxy-Server oder Anonymisierungedienste sind gerade

-- betroffen.

D. ii qerıten Frage des Gerichtshofs

I

1 . Gab es einen Eifıgnff in daa Recht der Bestrlıwefnlefrlihrer auf Privatfeben und Korres-
-› -- i nzim Sinne des Artiikefs 8 Abs. 1' der Konvenlirın? Beruhfe ein ehıfaiger Eingri ' auf
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15

1?

18

'I9

gesetzlicher Grundlage und war er crfortierfiofi im Sinne des Artikels B Abs. 2 der r rrrerrti-
Ort?

I- i fi ' in R fP vm 

Der angegriffene § 111 TKG enthalt keine unmittelbare Verpflichtung für die Bes
rer. § 111 TKG verpflicfıtet vielmehr die Anbieter von Tel-okommunikationsdi . -
vergebe von Rufnummem - also auch bei der Vergabe von Prepaid-ltlobilfunldra n- be-
stimmte persönliche Daten des Karteninhabers zu erheben und zu speiohem. ieBe-
schwerdeführer sind von dieser Verpflichtung mittelbar betroffen. da für den Erwe - on Ruf-
numrnem oder Anschlusslrennungen die Angabe der in § 111 Abs. 1 TKG aufg ' en Da-
ten erforderlich ist.

I1-
riär?

Der Gerichtshof hat in seiner Rechtsprechung betont. dass die Speicherung pe - licher
Daten einer1 Eingriff in das Privatleben der Betroffenen darstellt {S. and Harper v. - 'nig-
tes Konigreiciı. GK. Urteil vom 4. Dezember 2008. Nr. 3056304 und 3D5BBiD4. R il.Die
Speicherung der Daten erfotgt hier zwar nicht durch staatliche B-ehorden. Da der w ~ f -iche
zwecır der speicherung aber darin beneht. eine Übermittlung dieser osten fur die =- "nung
gesetzlicher Aufgaben (Strafverfolgung. Gefahrenabwehr) zu ermöglichen - un
Voraussetzungen. s. oben Rn. 11 ff. - akzeptiert die Bundesregierung. dass d '
des § 111 TKG grundsätzlich einen Eingriff in das Privatleben der Beschwe
rıe des Artikels 8 der Konvention darstellen kann.

å:is nr:-rır
' 

':r

- ım Sin-

Der Gerichtshof berücksichtigt bei der Beurteilung der Frage. ob und inwieweit ein - riff in
die Rechte eines Beschwerdeführers aus Artikel B der Konvemign uarıicgr, um gp
Kontext. in dem die íragliche Information erhoben und gespeichert wurde. die . - der je-
wsiıigen Deren. die Methode ihrer Nutzung um vererbanung some die moglichen «ents-
se (S. and Harper vs. Vereinigtes Konigre-ich, Rn. B7). lm vorliegenden Kontext › ibtsich
aus den Vorschriften des TKG im Zusammenhang mit möglichen Abfragen durch
Stellen. dass die Speicherung der persönlichen Daten das Ziel verfolgt. diese für - Erfül-
lung bestitnnrter staatlicher Zwecke zur Verfügung zu haben. Darin - nicht rn einer - - upte-

ten umfassenderı Uberwachung oder einem Totalverbot anonymer Kommunikatio kann
ein Eingriff in Artikel B der Konvention gesehen werden.

is

ä

Ein Eingriff in das Recht auf Privatleben der Beschwerdeführer ist somit lediglic sofern
gegeben. als sie für den Fall, dass sie eine Rufnummer von einem Telekommu i - 'ns-
diensteanbieter erwerben wollen. zur Angabe bestimmter. eng begrenzter personl -›. r Da-
ten verpfliohtet sind und diese Daten gespeichert werden. Der Umfang des Eing ' - st folg-
lich weitaus geringer als von den Beschwenrleführern behauptet.
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20 N .- Artilrel 8 Abs. 2 der Knnventibn darf in die Ausübung der Rechte aus Artikel B Abs. 1
n rreingegrilten werden. seweit der Eingriff gesetziiizh vorgesehen und in einer demokrati-
-« Hari Gesetlscrıait notwendig ist.

1 -  .m§@m

21 I = Eingriff in die Rechte der Beschwerdeführer erfolgte. wie in Artikel B Abs- 2 der Knnire-n~
t' ri gefordert. auf gesetılicher Grundlage. § 111 TKG erfüllt alle Anforderungen, die der Ge-
ri irtshef an eine solche gesetzliche Grundiage steilt Hierzu hat der Gerichtshef festgestelt.
d :ts dazu auch qualitative Anfdrderungeıi wie etwa die Verhersettbartteit der Arnıiiendung
u - rıiıgerrieiı-ie iniiıirurfreiheit gerriirerı ts. Reiwerryi ira. ungern. 25:90:94 1999 ııı nr. sei.

22 I - Anwendung der Verschrift des § 111 TKG ist in diesem Sinne hinreichend vorhersehbar.
I - Behauptung der Beschwerdeführer, § 111 TKG sei deswegen unbestimmt. weil der Be-
g ` der .anderen Anschlusskeniiung" unlder sei. ist für die Beschwerde iirelevmt. Die Be-
i tfenheitder Beschwerdeführer ergibt sich nach ihrem eigenen Vertrag sus der Tatsache,
d sie Prepaid-hlbbilfurrltlterten nutzen. die in jedem Fell irbn § 111 TKG erfasst werden
( μfrıurrın1ern"}.Die gesetzliche Grundlage für die P iclit der Anbieter. die betreffenden De-

.. [zu ene.-nen. ist am insoweit eindeutig und für riie Beschwerdeführer vomerıennar. im
` - ' .. liegt eine hinreichende gesetzliche Gnındlage nach der Rechtspreizzhung des Ge-

- ri bis auch dann irnr. wenn die entsprechende Norm inteıpretatiensbedüritig ist. Der Ge-
“ er hat darauf hingewiesen. dass nennen in ierıem Rechtssystem immer der interpreta-

ti und der Anpassung an wechselnde Umstände bedürfen {S.W. us. Vereinigtes Kbnig-
iih.serie rr. ass B, nr. ae).

2

23 = r1Eingrif|' in die Rechte aus Artikel B der Konvention kann niıctı àrtiltel B åbs. 2 gerechtfer-
ti t|se'm.wenn er in einer demokratischen Gesellschaft für einen der den aufgeführten Zwe-
- ei netwendig ist Dies ist dann der Fall, wenn ß einem drirıgenden sozialen Bedürfnis ent-

- I t. den Zweck zu erreichen und die dazu angewandten Mittel vertıätbisrnäßig sind.

24 I t Einiırirf in die nacht« der Besciwurnetünrer ist irn Rahmen des Amira: e nes. 2 der
1- 'en gerechtfertigt. Er ist inebeseıidere verhältnienießig. da er aus stichheltigen und

h 'chendenGrunderi erfolgt und auf ein geringes Ausmaß beschränkt bleibt. Bei der Beur-
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teilung der Verhaltrtisrnilßigkeit steht den staat1icl'ıen Behörden zudem ein virei - =› unei-
lungsspielraum zu.

al  

Die Vorschrift des § 111 TKG dient einem iegitimen Zweck. Wie das Bundesve -~=- ngsge-
richt zutreffend dargelegt hat. soll § 111 TKG der Verbesserung der staatlichen S - rfol-

gung und der Gefahrenabwehr dienen- Dabei handelt es sich unstreitig um leg' _- Ziele
staatlicher Gesetzgebung, die sich unter verschiedene in Artikel 8 Abs. 2 aufgefüh - -" weclie
subsumieren lassen roffentliche Aufrechterhaltung der Ordnung. Verh ng von
Straftaten. Schutz der Rechte und Freiheiten anderer). Die Frage. ob und in vvel Um-
fang die vgßcnri des § 111 TKG geeignet ist. aim ziele zu aneignen. ist im chsten
Schritt zu

§ 111 TKG schafft die Voraussetzungerı dafiir, dass bestirnrnte Behörden. die in cl §§ 112
und 113 Tl-(G benannt sind. Telekommunikationonummern bestimmten Anschius habem
zuordnen konnen. Eine solche Zuordnung kann sowohl zu Zwecken der Strafv
auch zur Gefahrenabwehr erfordertich sein. Sie dient damit der öffentlichen $icher
id wie der Verhütung 'iron Stra aterti beides Ziele. die in Artilteil 8 Abe. 2 der K

rechtfertigend für Eingriffe anerkannt sind. Die Beschwerdeflihrer räumen sel . dass
die Identifizierung von Kommunikationsteilnehmem zur Ermittlung und Verfolgııng - Straf-
taten erforderlich eein kann. Das gleiche gilt fur die Abwehr von Gefahren fur die - '= liche
Sicherheit, etwa die Aufklärung und Verhindening geplanter Straftaten.

äıı

S'§,ä ii-trä

Es ist der Bundesregierung bewusst, dass auch eine Speicherung von Basisdaten e nach
§ 111 TKG vorgesehen keine Garantie dafür bedeutet. dass die Teilnehmer eines - muni-
kationsvorgangs werden können. Auch nach der hier angegriffenen F ng des
§ 111 TKG verbleiben lileglichkeiteıı zw Umgehung einer lderrti kation: sel es dur -ngabe
falscher Daten oder auf anderen Wegen.

In dia-em Zusammenhang weist die Bundesregierung darauf hin, dass § 111 TKG - ch das
am 30. Juli 2016 in Kraft getretene Gesetz zum besseren Informationsaustausch b erBe-
kämpfung das internationalen Terrorismus dahingehend ergänzt worden ist dass - Teic-
kommunikationsdiensteanbieter verpflichtet sind. die zu speichemden Daten anh .- eines
amtiichen ldentitàtsdokuments zu iiıberpnıfen. Damit werden die Möglichkeiten Umge-
hung der Pflichten aus § 111 TKG vveiter eingeschränkt. Daraus wird mer auch - utiich.
dass Deutsrılıiand von Anfang an bemüht vvar und ist. die zur Erreiclıung der legiti n Ziele
von Strafverfolgung und Gefahrenabwehr vorgenommenen Eingriffe so gering ` üglich
zu halten. Erst nachdem die praktische Ertahmng gezeigt hat dass die Anbieter - Tele-
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-rlımunikationsdierısteıi die Angaben der Enıverbar nicht hinreichend ubefnfüi . wird HU"-
- r auch eine Pflicht zur Verifikation eingeführt. Deutschland kann hier also im Hinblick auf

d - lltegelung von 2004 allenfalls eine zu vorsichtige und datenschutzfreundliche Haltung
rgeworlenwerden.

T -if der bestehenden Urrıgehungsmöglichkeimn sind die in § 111 Tl-(G niedergelegton
' ichtenjedenfalls geeignet. die Verfolgung von Straftaten und den Schutz der öffentlichen

cherhait zu verbessem. Durch die Eıweitenıng der Speicherungspflicıht auf Prepaid-
Ioillunkkartenwird die Zuordnung von lilobilfunknumrriem in einem we-serfliich weiteren

ngats zuvor moglich. Damit haben die mit der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr
- autenBehörden selbst dann. wenn eine sichere Zuordnung zu einem bestimmten An-
- hlussinhab-er nicht möglich ist. jedenfalls einen Ansatz für weitern Ermittlungen.

~ - Sicht der Bundesregierung liegt es auf der Hand. dass die Moglichkeit der Zuordnung
riAnschlussinhabem auch zu Prepaid-liitobilfunknummern zu einer effektiven Strafverfol-

g rpg und Gefahrerıabwehr beiträgt. Sollte der Gen`ol'ıts-hof hierzu die Vorlage von Beispiels-
Ien wünschen. bittet die Bundesregierung um einen entsprechenden Hirıweis.

-

'~- = iell für Eingriffe in die Rechte aus Artikel B der Konvention durch die Erhebung und
'ii -- rungvon persöniıchen Daten hat der Gerichtshof eine Reihe von besonderen Vo-

- setzungenentwickelt. Dabei ist er davon ausgegangen. dass der Schutz persönlicher
J fundamentale Bedeutung für das Recht auf Privat- und Familienleben hat und das

- naleRecht daher für angemessene Schulzvorschriften gegen derı Missbrauch solcher
atensorgen muss (Z vs. Finnland. Rn. 95: S. and Marper vs- Vereinigtes Königreich. Rn.

1§}. Besonders wichtig ist der Schutz persönlicher Daten dann. wenn die fraglichen Daten
i aurtorriatisierten Verfahren verarbeitet werden.

aanationale Recht muss in diesem Fall. um den Vorgaben der Konvention zu genügen.
ii nächst sicherstellen. dass sich die Speichenıng und Verarbeitung personlicher Daten auf
- erfordertichen Umfang beschränkt und nicht über das für den jeweiiigen Zweck benötigte

aß hinausgeht. Bei der Speicherung muss sichaellt werden. dass die Daten nicht län-
.- raufbewahrt werden als es für den jeweiligen Zweck erforderich ist. Zudem müssen hin-
~- nde 'vorsichtarnaßnahmen gegen lvtissbrauch der Daten getroffen wenzten (S- and
árper vs. Vereinigtes Konigraich. Rn. 103). Alle diese Bedingungen erfiiılft das deutsche

._ eμht
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Wie oben unter Rn. 11 dargestellt. darf § 111 TKG nicht isoliert betra-crıtet werden iehier
angogriffene Vorsclıritt ist Teil eines Gesamtsvstems. in dem die Rechte der von griffen
durch Speicherung und Verarbeitung von Daten Betroffenen durch versclıiedeııe .-~ at-
liche Sicherungen geschützt werden (eo. Rn. 11 fI'_}.

§ 111 TKG verlangt nur die Angabe und Speicherung weniger grundlegender I» des
Erwerbers einer Rufnummer: Name. Anschrift und Geburtsdatum und das Datum - s Ver-
tragsbeginns. Dazu kommt die erworbene Rufnummer sowie. falls gleichzeitig ein › ilfun-
kendgerât erworben wurde. dessen Geratenurnmer. Es handelt sich also urn das
dessert. was zur ldenti ltation eines Anschlussinhabers erforderlich ist.

*II 2.I"l'1l.Il'I1

Die Speicherungspflicltt ist auch nicht etwa deswegen ein unverhaltnismåßiger Ei .~ `. weil
sie. wie die Beschwerdeführer behaupten. zu weitergehenden Effelrten führen lt
insoweit dargestellten Befürchtungen der Beschwerdeführer entbehren jeder t - ~ ichen
Grundlage.

+1:
F' C!5

Auch die Behauptung. dass der minimale Datensatz des § 111 TKG einen hoher
gegehafl zur ldenti ltalion vor Personen habe als die in S. and lıllarper vs- Vereirti ~ ›~ König-
reich relevanten DNP.-Daterı und Fingerabdrücke. ist nicht nachvollziehbar. ---- K ich die
Beschwerdeführer dabei darauf berufen. dass mit diesen Daten in anderen Zuaa nharı-
gen auch mdere Informationen verknüpft werden können (Gesundheitsdaten etc.) i - ies im
vorliegenden Kontext vollig irrelevant: Für alle diese Daten bestehen besondere S utzvor-
schrilten und strenge Regeln über Abmf und Verarbeitung. § 111 TKG hat kei ; usam-
menhang mit solchen Daten und ermoglicht lreine der von den Bescl'ıwardeführers - .. .upte-
ten Verltnüpffungen oder 'l.ferarbeltı.ıngen. Die Moglichkeiten. die sich aus § 111 T ! im Zu-
sarnmerıhang mit anderen Regelungen zur Date-nnutzung ergeben konnen. habe ieBe-
schwerdelührer dagegen nicht zum Gegenstand ihrer Beschwerde gemacht

2

Die Belıauptııng der Beschwerdeführer. die Angabe dieses minimalen Datensatz sei ein
quantitativ und qualitativ eiıtschneidenderer Eingriff in die Rechte aus Artikel B der i nventi-
on als die Erhebung und Speichenıng von Fingerabdrüclten und DNA-Proben. um › es im
Fall S. and lıllaıper vs. Vereinigtes Königreich ging. ist für die Bund regierımg «- nach-
vollziehbar. Die im Fall S. and Marper vs. Vereinigtes Konigreich relevanten Date nnten
für sehr viel weitgehendere Zwecke benutzt werden als für die ldentl katiorı von K -- unilr.a~
tioncteilnehmem (s S. and Marper vs. Vereinigtes Konigreıch. Rn T5). So konnte a _~ diesen
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I landie genetische Venvandtschalt unter verschiedenen Personen ermittelt werden- Nicht
2 letztdeshalb sah der Gerichtshof hier eine besondere Sensibilität der Daten. die zu erhoh-

~ Iåclıutzverpllichttıngen führte. Bei den nach § 111 TKG zu speichemden Daten entfallen
= e diese zusätzlichen Elemente und Risiken- Aus Name, Anschrift und Geburtsdatum einer
' - ~ - können weder Familien- noch Persdniichlteitspro le. noch ethnische Zugehoriglteit
= thommen werden-

' ~ h in anderer Hinsicht ist der Sachverhalt im Fall S. and Harper vs. Vereinigtes Konigreich
n - mit der vorliegenden Konstellation vergleichbar- Die von den Beschwerdefuhrem ange-

hfte Tata-eiche. dass die dort beanstandete Regelung zur Speicherung von DNA-Daten nur
" - - - betraf. die einer Straftat verdächtig waren. führte nach der zutreffenden Ansicht
- ~ ~ Gerichtshofs gerade nicht zu einer geringeren Eingriflsintensitat. sondern zu einer we~
- - lich hoheren. denn dadurch entstand ein Effeid der Stigmatisierung (s. dort Rn 122]
rt = = die allgemeine Verpflichtung zur Speicherung von Daten. wie sie § 111 TKG vor-
- hl,und die die Beschwerdeführer hier angreifen. verhindert dner diese besondere Belas-
t ng derjenigen. deren Daten gespeichert werden. Ein Sligmatisierungsefleltt wie er in S.
a d Marper vs. Vereinigtes Künigreich zu befürchten war. kann bei einer generellen Speiche-

rgspllicht von Basisdaten für alle vergebenen lılobilrufnummern gerade nicht entstehen.

I_*: L ıı ı;l'_._I._.,'I e

= rie weitere Voraussetzung für die Zulässigkeit der Speicherung von pereonlichen Daten ist.
d s diese nicht langer als fur den verfolgten Zweck erforderlich gespeichert werden dürfen.
I  ist nach dem deutschen Recht gleichfalls gewährleistet. § 111 Abs. 5 TKG sieht vor.
.~. die gespeicherten Daten spätestens am Ende des auf die Beendigung des Vertrags-
`T1äif"*i == f leenden Kalındeıjahreı gılasahi “mm mü„„„_

i ıšiníåifííge Recht eine Ob f fnl lte für die Speiclıeru der Daten fest.
' . rigen eın wesentlicher Unterschied zı.ı dem im Fall S- and Marper vs_

fı fllelßi Königreich entschiedenen Sachverhalt in dem es um eine zeitlich untıefristqıg

' '°“°'"*'"9*hf W l ibl f Daten einc; diesen unterschied haben die Beschweraerun
rledochvers.-_-±w;agm_

Dlin t11Abs.5TK bestım` " ' - - .H nd § 1 -G mte Fnst ist auch nicht uberrnaßig lang. Es lıggt auf der

d d' b: Emm ung mn strahlen eine zeitnahe v"2°9*"“"Q ëi lfi i wenn nach` ' r '* fm 'F19 relevanten Kommunikationsaltt des V ' * -ertragsverhallin
F dä- müsse" die Emi fum behordm für am gmm- zei auch * N eiii;-ıinmmmr. - _ lm a noch dieM › - tierte: lesen. rr . _ıe entsprechenden lrıhaberdaten dem Kommunıltatlonsalrt mzuordnen.
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Gerade bei umfangreichen Ermittlungen zu scimeren Straftateıı ist die F1-ig mit ..- Emm
des auf die Beendigung folgenden Kalenderjahres iedenfalıs nicht zu lang beme -_

 e

Der vom Gerichtshof weiterhin geforderte Schutz gespeieherıer Daten am 5.155; ._„;|-. 5|
nach deutschem Recht gieichfalls gewährleistet. Dias geschieht dadurch. dass d' §112
und 113 TKG den Zugang zu den nach § 111 TKG gespeieherten Daten auf die rr mann.
ten Behcrden und öffentlichen Stelen beschranlren. Alle diese Stellen unterliegen - = stren-
gen deutschen Datenschutzregeln, die hier nicht im Einzelnen dargestellt werden -' - n.

Die Telekommunilıaticnsdieesteanbieter wiederum sind nach den §§ 109 11'. T dazu
irerp iclıtet die bei ihnen gespeichenen Daten nach dem aktuellen Stand der T - nik zu
schützen. Diese Verpflichtung wird ven der Bundesnetzagentur überwacht. Das E-›~ mte
System des TKG ist auf den grolštmoglichen Schulz der Daten vor Missbrauch - ±=„- - tet

å 

For den ven § 111 TKG verfolgten Zweck - die lden ıeı en van Aı-ru.-.nıugeinha . um
Zweck der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr im Rahmen der in den § 112 nd 113
TKG geregetten Abnıfmogliclıkeiten - sind die doit aufgeführten Daten daher das - solute
Minimum. Name. Anschrift. Geburtsdatum des Anschiussinhabers und das Datum i . ver-
tragsbeginns sind erforderlich. ı.ı'n ihn zu identifizieren. § 111 TKG ist ineew n .. ± nur

„nicht sondern bewegt sich - aufgrund des grundsâlzlich sehr ¬ - F = deut-
schen Datenschulzrechls - am untersten Rand des zur Zweclıerreichung Notwendi Q _

Die vom deutschen Gesetzgeber verabschiedeten Regelungen sind daher o `chtlich
bemtlht, den Eingriff in die Rechte aus Artikel B - durch die Speicherung |:›ersonl` - Daten
- auf das für das Funktionieren des Rechts-staats absolut erforderliche Ausm L zu be-
schränken.

Schließlich ist in diesem Zusammenhang auch der relativ weite Beurteilurigsspiel des
deutschen Gesewet.-.ers gu berücksichtigen. Anders als in S- and Marper vs. V 'nigtes
Königreich geht es im voıliegerıden Fall nicht etwa um einen bahnbrechenden Ein -› - neuer
Technologien. bei dem die nationalen Behörden eine besondere Verarıtwcrtun tragen.
'Vielmehr wird mit der Verpflichtung zur Angabe der minimalen Basisdaten ledigli die be-
stehende und von niemandem in Zweifel gezogene Verpflichtung zur Erhebung u - ' peiche-
rung der entspreglııenden Daten der lnhâb-er iich FeStl'ı=e12âI'l$CI1IüSSBl'l auf dert E - I - von

lıllobilfunldıaıten übertragen. Die deutschen Behörden haben hier eine Abwägung l ischen
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rschiedenen konventionsrechtlich gesciıützten Positionen getroffen. Dabei wurde das
auf Pnvatleben angemewen berücksichtigt; insbesondere wurde der Umfang der an-er1....:

z - - =- enDaten und die Abtragemdgiiciıkeiten auf das Minimum beschränkt.

ieiner derartigen Abwâgungssituation zwischen verschiedenen von der Konvention
- qchützteri Rechten und Pltichten ist der Beurteilungsspieiraurn der Staaten notwendiger-

ibe relativ weit (s. etwa Evans vs. Vereinigtes Konigreich, 200?-I. Nr. 77). Auch die aus
- n von den Beschwerdeführem vorgelegten Untersuchungen deutiich gewordene Tatsache.
- --- es in Europa keinen Konsens hinsichtlich der lderiti zienıngsp icht for Prepaid-

biifunirkartengibt. spricht für einen relativ weiten Beurteiiungsspieiraurri.

rh

s Ergebnis der Abwagung zwiscrien dem minimalen Eıngnff in die Rechte aus Artikel 8 der
rhrention durch die reine Speicherurig weniger Basisdaten und der Notwendigkeit. zum

S utz zentraler d entiicher Interessen und unter Einhaltung der konventionsrechtiici'ien
V ussetzunganKommuriikationsvorgange den Anschlussinhabem zuordnen zu konnen.

- daher nur sein, dass der Eingriff ,iederifails verhäitnismäßig ist. Die Rechte der Beis
- - führeraus Artikel B der Konvention sind nicht verletzt.

Z riziiiielten Frage des Gerichtshofs

2. Gai: es einen Eingrfll' in das Recht der Beschwerdeführer auf Freiheit der Meinurigsäu~
. rung im Sinne des Artikels 10 Abs. 1 der Konvention? War ein ehvaíger Eingriff gesetzlich
:gesehenund ivar er eifforcleriiciı im Sinne des Artikels 10 Abs. 2 der Koriventiizin?

I. Kan E_in_c_rrfI';._._iia.$_inB 

i Öegerisatz zur Au assui-ig der Besciivrerdeführer stellt die Verp ichturıg aus § 111 TKG
i lilinbiick auf Aitikel 10 der Konvention schon keinen Eingriff in die dort gescliützten Rech-
ti Pl“.

A 'tel 10 der Konvention schützt das Recht auf freie liileinungsaußening und damit das
---›t eigene und andere Ideen und Informationen mitzuteilen. ohne daran durch den Staat

g indert zu werden. in diese Freiheit iiiiird durch die Verpflichtung des Anbieters von Tele-
k unikationsdiensten. bestimmte persönliche Daten zu speichern. nicht eingegriffen. Die
B -- - » el'i`ihrerhaben nicht gettend gemacht. dass die Bundesrepublik Deutschland sie in
i - - - 'ner Weise daran gehindert habe. eine Äußerung mitzuteilen oder zu ugrhmitgn_
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ln ihrer Beschwerde behaupten die Beschwerdeführer auch lediglich. § 111 greife
abstrakt in ihr Recht .auf anonyme irleinungsáußerung' ein. Ein sofches Recht eit' nach
der Konvention rıioht. Es lässt sich auch rıicht aus der Rechtsprechung des Geri fsher-
leiten; das haben die Beschwerdefülırer in ihrer Beschwerde auch gar nicht t. Statt-
dessen führen sie Rechtsprechung des Supreme Court der USA zur dortigen V _ -¬- ung an.
Eine solche Diskussion über die Bedeutung anonymer Meinungsäußenıng mag -_ htspoli-
tisch interessant sein. Sie ist aber nicht geeignet den vom Gerichtshof seit lange lar defi-
nierten Inhalt von Artikel 10 der Konvention zu yerändem. Die Angabe von Name nschrift
und Geburtsdatum beim Erwerb einer Telefonkarte hindert niemanden an der f Mei-
nungsäußerung im Sinne des Artikels 10 der Konvention.

'I

wenn man im Sinne der Beschwerdeführer aus Artikel 10 ein Recht auf anonyme -`nurıgs-
äußerung korıstıuierert wollte. so würde dies den Sinngehalt von Artikel 10 de ~- verän-
dern. Eine solche Konstruktion ginge nach Auffassung der Bundesregierung ti - s hin-
aus. was als dynamische Interpretation der Konvention bezeichnet werden konnte.

Selbst wenn man einer solchen Konstruktion folgen wollte. ware hier aber schon ' lhaft
ob ein Eingriff in die Rechte aus Artikel 10 der Konvention vorlage. Ne bereits - - .-
führt wurde. schließt § 111 TKG anonyme Kommunikation gerade nicht vüliig a
Iedigtich dazu. dass durch die lderıli zierbariteit des Anscltlussirthabefs bei der r urııka-
tion über Mobilfunkkarten den Behörden generell Ansätze für die Ermittlung d - I- . - i-
enen Nutzers eingeräumt weisen. niet. kann jecıncrı nur unter engen. reenmtaa
lierten Voraussetzungen geschehen- Die Verbreitung anonymer Meinungsau =
über das Internet blebt aber grundsätzlich moglich.

=. :Ir§21

š.

onuoμ
nauch

Einen Bezug zu konkreten lhleinungsaußerungen. die von Artikel 10 --- n ürden.
haben die Beschwerdeführer nicht vorgetragen. Der Genchtshof setzt aber in ' - Recht-
sprechung - insbesondere bei der Prüfung der Frage. ob ein Eingriff in das R ¬| freie
Meinungsäußerung nach Artikel 10 Abs. 2 der Konvention gerechtfertigt ist -
eine konkrete luleinungsäußemng voraus. Denn für die Frage. ob ein Eingriff in d' Recht
in einer demoltratisclten Gesellschaft notwendig war. berücksichtigt der Gorichtsh in stan-
diger Rechtsprechung die konkreten Umstände des Einzelfalls; dazu zahl-en vor lem Art.
Gegenstand und Inhalt der Äußerung und der Zusammenhang. in dem sie gefal ist. Wo
kein Bezug zu eirıer konkreten Meinungsäußerung besteht. lassen sich diese Krite - _ für die
mögliche Rechtfertigung nicht anwenden. Mangels eines solchen Bezuges liegt k Eingriff
in das Recht auf freie Meinungsäußerung vor. Ein Recht auf anonyme Meinu -~. . ßerung
genaue aber eine ıunnrıfmıtımna namen nieht. l

â ug auf



1'521 -Li' 1.'

55

F.

Schließlich ist auch hier die Argumentation des Gerichtshofs aus K.U. vs. Finnland {s- oben
Randnummer B von Interesse- Hier hielt der Gerichtshofes schon fur offen. ob alle Äußerun-
gen den Schutz des Artikel 10 der Konvention verdienen (Nr- 49). vor allem aber hat der
Gerichtshof hier betont- dass ein absoluter Vorrang der '-fertraulichkeit bzw- Anonymität nach
der Konvention nicht in Frage kommt. Dass Ermittlungen wegen eines absoluten vonangs
der Vertraulichkeit nicht moglich waren- stellte gerade einen Verstoß gegen die Konvention
dan Auch das zeigt. dass es im Gegensatz zur Ansicht der Beschwerdeführer keinen An-
sgmch auf absoluten Vorrang der Gevrährleistung anonymer Kom munıkatıon geben kann.

Antrag

56 Ich beantrage daher die Beschwerde als unbegrundet zurückzı-mvaisen


